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lung der Meliorationsgenossenschaft (im folgenden Lei
ter genannt) von der Bevollmächtigtenversammlung 
vorgenommen werden.

I.

Grundsätze der Arbeit

1. Alle Beschäftigten sind verpflichtet, regelmäßig und 
gewissenhaft, entsprechend den in dieser Arbeits
ordnung beschlossenen Grundsätzen, an der Arbeit 
teilzunehmen und die Erfüllung und Übererfüllung 
des Betriebsplanes durch sozialistische Zusammen
arbeit zu sichern. Sie haben durch Einreichung von 
Vorschlägen, Kritik und Selbstkritik zur Verbesse
rung der Arbeit und zur Beseitigung von Mängeln 
im Produktionsablauf beizutragen.

2. Der sozialistische Wettbewerb, in Verbindung mit 
der materiellen Interessiertheit, sowie die Durch
setzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
ist die Hauptmethode zur Steigerung der Pro
duktion und der Arbeitsproduktivität sowie der 
Senkung der Selbstkosten, Dabei kommt es darauf 
an, daß die fortgeschrittenen Kräfte der Meliora
tionsgenossenschaft ihr Wissen, Können und ihre 
Erfahrungen auf diejenigen übertragen, die den 
gestellten Anforderungen noch nicht voll gerecht 
werden.

8. Die Arbeitszeit:

a) die Arbeitszeit beträgt 48 Stunden in der Woche. 
Sie wird auf 6 Arbeitstage verteilt.
Folgende Arbeitszeiten sind festgelegt:
Montag bis Freitag von . . . .  b i s  . . . .  mit einer

Pause von . . . .  b i s  . . . .
Sonnabend von . . . .  bis____ ;
die zum Schutz der Jugendlichen erlassenen Be
stimmungen über Arbeitserleichterung sind da
bei zu beachten;

b) die Arbeitszeit beginnt und endet am Arbeits
platz. Der Leiter ist berechtigt, die Arbeitszeit 
für die gesamte Produktionsabteilung oder für 
einzelne Brigaden auf der Grundlage der ge
setzlichen Bestimmungen für einen bestimmten 
Zeitraum zu ändern oder zu verlängern (Arbei
ten, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt in 
einer kurzen Zeitspanne ausgeführt werden 
müssen).

4. Die Vergütung der Arbeit:
a) die Entlohnung der Beschäftigten erfolgt nach 

dem Leistungsprinzip auf der Grundlage tech
nisch begründeter Arbeitsnormen für die VEB 
Meliorationsbau;

b) die verbindlichen Arbeitsnormen sind den Be
schäftigten zu erläutern. Durch Bildung betrieb
licher Normenkommissionen ist die enge Mit
arbeit der Beschäftigten an der Normenarbeit zu 
gewährleisten;

c) die Einstufung erfolgt nach der Qualifikation 
und den Arbeitsmerkmalen entsprechend dem 
Rahmenkollektivvertrag der VEB Meliorations
bau durch den Leiter;

d) die Bestimmungen des Montageabkommens in
nerhalb des Rahmenkollektivvertrages der VEB 
Meliorationsbau haben bis auf Anlage 3 (Ver
pflegungsbeitrag) für die Beschäftigten der 
Meliorationsgenossenschaft volle Gültigkeit;

e) die Lohn- und Gehaltszahlungen erfolgen für 
alle Beschäftigten durch die Meliorationsgenos
senschaft;

f) die Beschäftigten, die Lohnempfänger sind, er
halten am...................des Monats eine Abschlagszah
lung. Am..............des folgenden Monats erfolgt die
Restzahlung. Gehälter werden jeweils am..............................
des Monats gezahlt;

g) bei fehlerhafter Berechnung des Lohnes oder des 
Gehaltes ist die Lohnbuchhaltung sofort zu ver
ständigen;

h) wird die in der Arbeitsnorm vorgesehene Quali
tät der Arbeit schuldhaft nicht eingehalten, so 
können unentgeltlich Nacharbeit gefordert bzw. 
entsprechend dem Grad der Güte vom Lohn Ab
züge vorgenommen werden.

i) ist ein Beschäftigter der Meliorationsgenossen
schaft mit der Bewertung nicht einverstanden, 
so kann er vom Leiter eine Überprüfung for-

* dem. Kommt keine Einigung zustande, wird mit 
Hilfe des Gewerkschaftsvertrauensmannes bzw. 
dem Vorstand der Meliorationsgenossenschaft 
der Fall geprüft und entsprechend den Bestim- 

. mungen des Gesetzbuches der Arbeit ent
schieden.

5. Qualifizierung der Beschäftigten:
a) alle Beschäftigten sind verpflichtet, ihr fach

liches Wissen durch die Teilnahme an Erfah
rungsaustauschen und an Zirkeln, durch Besuch 
von Lehrgängen und Schulen sowie durch die 
Ausnutzung anderer Bildungsmöglichkeiten zu 
erweitern;

b) die Qualifizierung der Beschäftigten erfolgt ent
sprechend dem im Betriebsplan sowie im § 5 des 
Gesetzes vom 3. Juni 1959 über die landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften fest ge
legten Maßnahmen. Innerhalb der Produktions
leitung werden folgende Weiterbildungsmöglich
keiten geschaffen:
Zirkel:.......................
Zirkel:.......................
(z. B. Zirkel für Ablegung des Facharbeiterbrie
fes, Zirkel für die Qualifizierung zur höheren 
Lohngruppe, Zirkel für Fragen des Rechnungs
wesens u. a.). Bei Besuch von Schulen und Lehr
gängen erfolgt die Entlohnung entsprechend 
dem Rahmenkollektivvertrag der VEB Meliora
tionsbau;

c) die Delegierung von Genossenschaftsmitgliedern 
bzw. Beschäftigten von VEG zu Lehrgängen und 
Schulen bedarf der Zustimmung des Vorstandes 
der betreffenden Genossenschaft bzw. des 
Direktors des VEG;

d) der Leiter, die Meister und Brigadiere sind für 
die Erfüllung der Qualifizierungspläne in ihrem 
Bereich verantwortlich.

II.
Rechte und Pflichten 

der Beschäftigten der Produktionsabteilung

1. Die Beschäftigten haben die Pflicht:
a) alle ihnen, übertragenen Arbeiten gewissenhaft 

auszuführen und ihre ganze Kraft für die Er
füllung des Betriebsplanes einzusetzen;


